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M I T T E I L U N G E N
für Kunden und Interessenten der

O.Univ.Prof. Dr. Werner Pfannhauser KG

BEGUTACHTUNG VON LEBENSMITTELN– INFORMATIONSVERMITTLUNG- BERATUNG

AUSGABE Juni 2011
Büro Wien : A - 1180 Wien, Kreuzgasse 79

Ruf: +43 1 4703586; Fax: +43 1 470 29 99

Mobil : 0664 / 14 0 15 43 – 24 Stunden - Dienst
Büro Graz : A – 8074 Grambach, Parkring 1 Erdgeschoß

e-Post : werner.pfannhauser@tugraz.at, kanzlei-kg@pfannhauser.at; office@pfannhauser.at
UID: ATU60749934 Firmenbuch Nr. 169652p

Internetz – Leitseite : www.pfannhauser.at
SONDERAUSGABE KOSMETIK

Die neue EU Verordnung gilt zwar erst ab 2013, jedoch zu langes Zuwarten kann dann Probleme ergeben.

Hier die Eckdaten als Hinweis, was Sie vorbereiten müssen

Die neue EG-Kosmetik-Verordnung 1223/2009

Die neue VO wird die EG-Kosmetik RL 76/768 vollständig und damit auch den größten Teil der nationalen Regelungen ersetzen.

· Der Anwendungsbeginn ist der 11.7.2013.

· Eine elektronische Notifizierung an die Europäische Kommission soll spätestens ab 11.1.2012 möglich sein. 

· Die neue CMR -Regelung (Verbot von kanzerogenen, mutagenen und reproduktionstoxischen Stoffen) ist seit 1.12.2010 in Kraft. Die Übergangsfrist endet am 11.7.2013.

Wesentliche Änderungen

· Notifizierung durch die verantwortliche Person

· Produktinformationsdatei, Sicherheitsbericht für kosmetische Mittel

· Informationen für Verbraucher (Kennzeichnung)

· Verbotene bzw. eingeschränkte Substanzen

· Anforderungen an „Werbeaussagen“

· Meldung über unerwünschte Wirkungen

· Übergangsbestimmung

Wir beraten Sie gerne bei allen Fragen betreffend Kosmetika.
Wie bisher erstellen wir Gutachten und Sicherheitsbewertungen
Neue Notifizierung: 

Die verantwortliche Person muss vor dem Inverkehrbringen der europäischen Kommission auf elektronischem Wege die erforderlichen Daten (Produktkategorie und-name, Name und Anschrift der verantwortlichen Person, Herkunftsland, Mitgliedsstaaten, wo in Verkehr gebracht wird,, Kontaktdaten einer natürlichen Person, Angaben zu Nanomaterial, CMR-(cancerogene, mutagene, reproduktionstoschische) Substanzen, Originaletikette und Rahmenrezeptur) mitteilen.

Neu Notifizierung von Nanomaterial: 6 Monate vor dem Inverkehrbringen  gültig ab 11.1.2013).

Sicherheitsbericht für kosmetische Mittel besteht künftig aus

· Teil A: Sicherheitsinformationen (Daten)

· Teil B: der Sicherheitsbewertung

Neu: Angabe der Verantwortlichen Person: 

· Kosmetische Mittel dürfen nur dann in Verkehr gebracht werden, wenn für sie eine juristische oder natürliche Person innerhalb des Gemeinschaftsgebietes als verantwortliche Person benannt wird (Art 4 Abs.1).

Neu: Unterscheidung zwischen „In Verkehr bringen“ (erstmalig) und dem „Bereitstellen auf dem Markt“

Neu: Mindesthaltbarkeit:

Statt der Angabe „Mindestens haltbar bis“ kann das Symbol einer Sanduhr abgebildet werden.

Bei einer Haltbarkeit von mehr als 30 Monaten bleibt das PAO (Period after Opening)-Symbol (Dose mit geöffnetem Deckel).

Neu: Angabe von technischen Hilfsstoffen und Lösungsmittel ist nun verpflichtend.

================================================================

Wir begutachten Lebensmittel, Diätetische Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika
================================================================
Das SEMINAR 
KENNZEICHNUNG UND BEURTEILUNG PFLANZLICHER BESTANDTEILE IN LEBENSMITTELN, NAHRUNGSERÄNZUNGSMITTELN, DIÄTETISCHEN LEBENSMITTELN 

fand am 27.4.2011 in Wien statt. Mit 70 Teilnehmern war es voll ausgebucht.

Restliche Tagungsbände (Umfang 60 Seiten) sind zum Preis von 10,- € zzgl. Porto erhältlich.
Bericht und Bilder finden sich auf unserer Internetz-Seite www.pfannhauser.at
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